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kommen, beweisen, das3 mancher aus der Altstadt sich die der neuen Stadt ge

währten Freiheiten zunutze machen wollte. Die Stellungnahme der Altstädter

Bürger wird verständlich, wenn man hört, dasj die Auswanderer sich zwar der

neuen Privilegien bedienen, aber auch die alten nicht aufgeben und sich um

das früher in der Altstadt gezahlte Geschoß herumdrücken wollten. Die Er

legung dieser Abgabe bleibt für sie daher ausdrücklich bestehen bis zum Ablauf

des Termines für die freie Handelschaft.

Der Rat der neuen Oberstadt wird im Jahve 1340 zum ersten Male mit

Hamen aufgeführt. 6s find sechs Konsuln. Das Siegel des Freiheiter Rats

kollegs zeigt das Bild des heiligen Martinus, unter dessen Patronat Heinrich

seine Heugründung gestellt hatte. 1 )

Die Auseinandersetzung der Verhältnisse zwischen den beiden alten

Städten einer- und der Freiheit andererseits erreicht ihren Abschluß durch

ein Statut, welches sandgraf Heinrich mit seinem Sohn Otto am 8. April 1354

erläßt, und das teils alte Privilegien bestätigt, teils strittige Fragen regelt.

Die sandgrafen versprechen zunächst, daß Zölle, llngeld und Brückengeld
nicht erhöht werden sollen, um dann das wichtige Verbot des Übergangs von

schoßbarem Gut in die tote Hand nochmals zu bestätigen. Bei dem Bestreben

eines jeden Menschen damaliger Zeit, sich von den allgemeinen fasten möglichst

freizumachen und diese auf andere Schultern zu wälzen, war es eine Haupt

sorge der Stadtbehörden zu verhindern, daß Bürgergut der Besteuerung ent

zogen werde und das Geschoß, die eigentliche (aus Real- und Personalgeschoß

bestehende) Gemeindeabgabe, dem Stadtsäckel verloren gehe. Darum hatte
sandgraf Heinrich bereits am 5. Dezember 1337 einen Streit zwischen den

Städten Cassel und etlichen Klöstern und Ordenspersonen über Erbgüter und

Gefälle, welche letztere im Stadtgebiet besaßen, dahin entschieden, daß in Zu

kunft niemand, wes Standes er auch fei, feine Güter oder Gefälle daraus,

 wenn sie innerhalb der Zehntterminei von Cassel gelegen, an Klöster oder

Ordensleute verkaufen oder zu Eigentum übertragen dürfe, bei Strafe von

10 Pfund Pfennigen. IVenn aber jemand feine Erbgüter oder Gülten jenen

aus freien Stücken geschenkt oder vermacht habe, so sollten die derzeitigen

Eigentümer gehalten sein, selbige binnen Jahr und Tag (d. i. ein Jahr und
6 Wochen) an hiesige Ortseinwohner zu verkaufen, widrigenfalls die Schöffen

Befugnis haben, die betreffenden Güter zu verkaufen und den Klöstern den

erzielten Kaufpreis zuzustellen.

Dieses Privileg, das in jener Zeit auch von anderen Städten erwirkt

1) Küch, F.: Siegel und Wappen der Stadt Cassel. Z. H. 6., Bd. 41, S. 242—266.
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